
 FAKTENBLATT 4:
 Gewaltbegriffe

Was als Gewalt bezeichnet wird, ist abhängig davon, wer zu welchem Zweck Gewalt defi-
niert. Ebenso spielt der kulturelle Zusammenhang eine Rolle. Gewalt steht meistens im Zu-
sammenhang mit Machtausübung. Die Folgen von Gewalt sind Schädigungen der verschie-
densten Art.

1. Das Spektrum von Gewalt
Gewalt umfasst ein weites Spektrum menschlichen Handelns. Es ist ein komplexes und dif-
fuses Phänomen, das je nach gesellschaftlichen Wertvorstellungen und kulturellen Einflüs-
sen unterschiedlich definiert wird. Zudem wandeln sich Werte und gesellschaftliche Normen
im Laufe der Zeit.
Im alltäglichen Gespräch über Gewalt scheinen wir zu wissen, worüber wir sprechen. Doch
sobald wir versuchen, Gewalt allgemein zu definieren, verliert sich die Klarheit des Begriffes.
Eine Definition ist davon abhängig, wer für welchen Zweck definiert.
Die WHO unterteilt Gewalt in drei Hauptkategorien, ausgehend von den Gewaltausübenden:
1) Gewalt gegen die eigene Person, 2) zwischenmenschliche Gewalt, 3) kollektive Gewalt
(Krieg, Staatsgewalt, Terrorismus etc.). Allerdings wird zwischenmenschliche Gewalt manch-
mal auch als kriegerische Strategie eingesetzt (z.B. Vergewaltigung oder Folterungen im
Krieg).
Unterscheiden kann man zwischen physischer, psychischer, sexueller, ökonomischer und
struktureller Gewalt. Letzteres sind Gewaltformen, die nicht direkt zwischen zwei Menschen
ausgeübt werden, sondern in das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche System
eingebaut sind. Die verschiedenen Formen von Gewalt werden häufig parallel angewendet.
Sie wirken als System mit dem Ziel, Beziehungen im individuellen und gesellschaftlichen Be-
reich hierarchisch zu strukturieren. In jedem Fall schädigt oder gefährdet Gewalt die körper-
liche und/oder die psychische Gesundheit. (vgl. auch Faktenblatt Häusliche Gewalt)

2. Begriffsklärungen / Definitionen
In den zahllosen Definitionen von Gewalt tauchen immer wieder die folgenden Merkmale
auf:

•  Absichtlicher körperlicher Zwang
•  Ausnützen von Macht
•  Körperliche Verletzung
•  Psychische Schädigung
•  Eingriff in die Rechtssphäre einer anderen Person oder Personengruppe

http://www.against-violence.ch/d2/dokumente/factsheet2_haeusliche_gewalt.pdf
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Die folgenden Definitionen von Gewalt im Nahraum bzw. von häuslicher Gewalt sind in der
Schweiz gebräuchlich:

•  Gewalt im sozialen Nahraum umfasst schädigende interpersonale Verhaltensweisen, in-
tendiert oder ausgeübt in sozialen Situationen, die bezüglich der beteiligten Individuen
durch Intimität und Verhäuslichung gekennzeichnet sind (Godenzi 1993)

•  Häusliche Gewalt umfasst jede Verletzung der körperlichen oder seelischen Integrität
einer Person, die unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses durch die strukturell stär-
kere Person zugefügt wird. (Büchler 1998)

•  Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelö-
sten familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung physische, psychische oder se-
xuelle Gewalt ausüben oder androhen (Schwander 2003).

3. Arten der Gewalt im sozialen Nahraum
Gewaltausübung im Nahraum hat verschiedene Gesichter, Hintergründe und Motive, findet
in unterschiedlichem Kontext und zwischen unterschiedlichen Beteiligten statt, und verläuft
verschiedenartig. Wenn von Gewalt die Rede ist oder wenn sie erforscht wird, steht oft kör-
perliche und sexuelle Gewalt im Vordergrund. Opfer sind mehrheitlich Frauen und Kinder.
Sie stehen meist in einem Abhängigkeitsverhältnis zur gewaltausübenden Person.
Die psychische Gewalt ist schwieriger zu fassen. Im häuslichen Bereich wird unterschieden
zwischen expliziter Gewaltandrohung, impliziter Gewaltandrohung, ausgeprägter Überwa-
chung des Handlungsraumes, krankhafter Eifersucht, verbaler Degradierung und Isolierung
(Godenzi 1993).
Gewalthandlungen können einen situativen Charakter haben: Sie entstehen aus einem ak-
tuellen Konflikt. Sie können auch einen systematischen Charakter aufweisen, d.h. Gewalt
wird in den verschiedensten Ausprägungen regelmässig in mehr oder weniger schweren
Formen ausgeübt und dient vor allem der Kontrolle und Machtausübung gegenüber dem
Opfer.
Es wird unterschieden zwischen Streit (Auseinandersetzung zwischen ungefähr gleich star-
ken und mächtigen Personen, meist ohne Gewalthandlungen), tätlichem Konflikt (gewalttäti-
ge Auseinandersetzung zwischen ungefähr gleich starken und mächtigen Personen) und
Gewalt (ungleiche Macht- und Kräfteverhältnisse, stärkere Person setzt diese Mittel ein, um
die eigenen Interessen durchzusetzen und der unterlegenen Person Schaden zuzufügen).

4. Entwicklung des Gewaltbegriffes und des Gewaltverständnisses
Unser kulturelles Selbstverständnis hat sich in eine Richtung entwickelt, wonach unsere Le-
bensverhältnisse als von Gewaltsituationen durchzogen erscheinen. Das vorherrschende
Selbstverständnis von Individualität bringt es mit sich, dass alles im Verdacht von Gewalt
steht, was den Willen der Einzelnen einschränkt. Das Gewaltverständnis hat sich im Laufe
der Zeit verändert. Immer neue Gewaltphänomene werden entdeckt und sichtbar gemacht,
die bisher als normale Verhaltensweisen galten (Wimmer 1996). Es sind dies Situationen,
die in früheren Zeiten oder in anderen Kulturen gar nicht mit Gewalt in Verbindung gebracht
wurden, z.B. die Ohrfeige des Vaters als Erziehungsmassnahme oder die Vergewaltigung in
der Ehe, die in der Schweiz seit 1993 strafbar ist.
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Die sozialwissenschaftliche Forschung befasst sich zunehmend mit der Problematik und de-
ren Ausmass. Gewalt in der Familie galt z.B. bis vor wenigen Jahren als Privatangelegenheit
und rechtfertigte keine öffentliche Intervention. Heute wird sie öfter aufgedeckt, geächtet und
rechtlich erfasst. Es wird von einem Paradigmenwechsel hinsichtlich der öffentlichen Haltung
gegenüber häuslicher Gewalt gesprochen.
Im Zusammenhang mit der Emanzipationsbewegung der Frauen seit den 1970er Jahren be-
kamen Gewaltausübende und ihre Opfer ein Geschlecht. Die Gewalt von Männern gegen
Frauen und Kinder innerhalb der Lebensgemeinschaften wurde thematisiert und angepran-
gert. Die Täter-/Opferkonstellation wurde vergeschlechtlicht: Täter sind männlich, Opfer
weiblich. Diese einseitige Polarisierung entlang der Geschlechter wird seit einigen Jahren
ihrerseits in Frage gestellt. Vermehrt wird auch Gewalt von Frauen gegen Männer und Ge-
walt zwischen gleichgeschlechtlichen Personen diskutiert.
Die weit verbreitete Auffassung einer allgemeinen Zunahme von Gewalt in der Gesellschaft
ist vermutlich auf ihre zunehmende Sichtbarmachung zurückzuführen. Die öffentliche The-
matisierung und die gesteigerte Sensibilität für Gewalthandlungen tragen dazu bei, einen
vermeintlichen Anstieg von Gewalt wahrzunehmen.
Empirisch lässt sich eine Veränderung des Ausmasses der Gewalt nicht messen. Denn wie
soll man eine Zunahme messen, wenn sich heute die Schwelle, ab der man z.B. von Gewalt
gegen Kinder spricht, schon nicht mehr mit derjenigen der 1960er Jahre vergleichen lässt,
und wenn sie damals nicht nach den gleichen Kriterien wie heute erforscht wurde?
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